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Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit zu kämpfen. 
Die Leitungen und Grundorganisationen der FDJ nehmen 
ihre Aufgaben bei der Rechtserziehung und bei der indi
viduellen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die in 
ihrer sozialistischen Persönlichkeitsentwicklung Zurück
bleiben, immer besser als festen Bestandteil ihrer politisch- 
ideologischen Arbeit wahr. Das widerspiegelt sich darin, 
daß die Jugendlichen in den Schulen, Betrieben und im 
Freizeitbereich insgesamt aktiver an der Wahrung des so
zialistischen Rechts Anteil nehmen.

In vielen Jugendbrigaden, die um die Anerkennung als 
„Bereich der vorbildlichen Ordnung, Disziplin und Sicher
heit“ kämpfen, zeigt sich die Entwicklung des Staats- und 
Reehtsbewußtseins der Jugendlichen am sichtbarsten. Sie 
arbeiten nach den Grundsätzen „Wo Ordnung und Diszi
plin herrschen, gibt es keine Verluste!“, „Ordnung und 
Sicherheit helfen den Plan erfüllen!“, „Minuten bringen 
Millionen!“. Diese Grundsätze verwirklichen sie durch 
konkrete und abrechenbare Aufgaben im Wettbewerb und 
leisten damit beachtliche Beiträge zur Intensivierung der 
Produktion.

Die wachsenden gesellschaftlichen Aktivitäten der Ju
gendlichen auf diesem Gebiet sind auch zugleich ein wich
tiger Faktor für die Ausprägung sozialistischer Verhaltens
weisen und Persönlichkeitseigenschaften. Das findet nicht 
nur in der Arbeit, sondern auch in einer sinnvollen Frei
zeitgestaltung seinen Ausdruck. Die aktive Beteiligung der 
Jugendlichen an der Bewegung für vorbildliche Ordnung, 
Disziplin und Sicherheit muß deshalb durch die Leitungen 
der FDJ-Grundorganisationen auch unter dieser Sicht ver
stärkt gefördert werden. Dabei kommt es darauf an, immer 
besser den Zusammenhang zwischen Planerfüllung und 
Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit sowie einer 
sozialistischen Arbeitskultur zu erläutern.

Im folgenden soll über einige Ergebnisse der Beratung 
berichtet werden, die für das Zusammenwirken mit den 
FDJ-Leitungen bei der Rechtserziehung Jugendlicher von 
Bedeutung sind:

1. Die Tätigkeit der Arbeitsgruppen „Rechtserziehung“ 
bei den Bezirks- und Kreisleitungen der FDJ hat sich als 
Hilfe für die Sekretariate bei der Leitung der Rechtserzie
hung im jeweiligen Territorium erwiesen. Eine wichtige 
Aufgabe der Arbeitsgruppen ist es, eine planmäßige rechts
erzieherische Arbeit in allen FDJ-Grundorganisationen 
sichern zu helfen. Da auch das Interesse der Jugendlichen 
an Fragen des Zivilrechts, Arbeitsrechts und Familien
rechts gewachsen ist, halten wir die Mitarbeit von Ver
tretern der Gerichte in den Arbeitsgruppen „Rechtserzie
hung“ für notwendig.

2. Die Zusammenarbeit der FDJ-Grundorganisationen 
mit den Justiz- und Sicherheitsorganen ist im Einzelfall, 
wenn ein Jugendlicher Rechtsverletzungen begangen hat, 
enger und sachbezogener geworden. Ein Ergebnis dessen 
ist die verstärkte aktive Mitwirkung der FDJ-Kollektive 
im Jugendstrafverfahren. Dabei wird besonderes Gewicht 
darauf gelegt, eine individuelle erzieherische Arbeit mit 
diesen Jugendlichen durch die Kollektive zu sichern. Be
währt hat sich auch die sofortige Information der FDJ- 
Kreisleitung bei bedeutsamen Jugendstrafverfahren. Dieser 
Kontakt im Einzelfall ermöglicht es der Leitung der FDJ, 
das jeweilige Jugendkollektiv bei der Erziehung des 
Rechtsverletzers zu beraten; ggf. sind Erziehungsmaßnah
men auf der Grundlage des FDJ-Statuts anzuregen und 
Hinweise für die vorbeugende Arbeit zu geben.

3. Die systematische Vermittlung von Rechtskenntnis
sen an FDJ-Funktionäre ist mitentscheidend für den 
wachsenden Beitrag des sozialistischen Jugendverbandes 
bei der Rechtserziehung.

Seit drei Jahren finden an der Bezirksjugendschule für 
die Sekretäre der FDJ-Grundorganisationen kontinuierlich 
Schulungen zu Grundfragen der Rechtserziehung statt, in 
die sich ausgewählte Beiträge der Staatsanwaltschaft sinn
voll einordnen. Eine wichtige Aufgabe sehen wir gegen

wärtig darin, besonders Schulungen der FDJ-Gruppenleiter 
und der Funktionäre der Grundorganisationen verstärkt zu 
nutzen, um diese Funktionäre zu befähigen, eine aktive und 
ideenreiche rechtserzieherische Arbeit in den Jugendkollek
tiven zu entwickeln. Die FDJ-Kreisleitung Perleberg hat 
z. B. im Schulungsprogramm festgelegt, daß bei jeder Ganz
tagsschulung der Sekretäre der FDJ-Grundorganisationen 
Fragen des Staates und Rechts sowie der Rechtserziehung 
behandelt werden.

Die Schulung auf diesem Gebiet wird gegenwärtig noch 
fast ausschließlich durch Mitarbeiter der Justiz- und Sicher
heitsorgane vorgenommen. Sie konzentrieren sich insbeson
dere darauf, den FDJ-Funktionären das politische Anliegen 
konkreter Rechtsvorschriften, bezogen auf die sich daraus 
in der Jugendarbeit ergebenden Aufgaben und die Wege 
zu ihrer Durchsetzung, zu erläutern. Die rechtliche Qualifi
zierung erweist sich so als tatsächliche Hilfe bei der poli
tisch-ideologischen Arbeit in den FDJ-Grundorganisationen. 
Sie trägt dazu bei, daß die FDJ-Funktionäre die Rechts
erziehung als Bestandteil der kontinuierlichen Verwirk
lichung der Aufgaben des sozialistischen Jugendverbandes 
betrachten. Dabei sollte die Erläuterung des Jugendgesetzes 
zunehmend durch Funktionäre der FDJ erfolgen. Das ent
spricht dem wachsenden Drang der Jugend, sich Möglich
keiten für schöpferisches Handeln zu erschließen, und för
dert die konkrete Umsetzung des Jugendgesetzes in jedem 
Bereich..

4. In den FDJ-Grundorganisationen ist die rechts
erzieherische Tätigkeit vielfältiger und breiter geworden. 
Vor allem zeichnet sich eine immer stärkere Nutzung be
währter wirksamer Formen rechtspropagandistischer Ar
beit ab, wie Vorträge, Foren und Aussprachen zu bestimm
ten Rechtsgebieten mit Staatsanwälten, Richtern und Kri
minalisten, Eheschulen, Arbeitsgemeinschaften für sozia
listisches Recht, Auswertung von Strafverfahren u. a. m.

Im Klement-Gottwald-Werk Schwerin hat sich die Bil
dung einer Arbeitsgruppe „Sozialistische Rechtserziehung“ 
als Organ der FDJ-Leitung des Betriebes bewährt. In ihr 
arbeiten gemeinsam mit dem FDJ-Sekretär und mit FDJ- 
Kontrollposten der Direktor für Kader und Bildung, ver
antwortliche Meister aus Jugendbereichen, Mitglieder von 
Konfliktkommissionen und der Justitiar des Betriebes. Die 
Arbeitsgruppe unterstützt und berät die FDJ-Leitung bei 
der Rechtserziehung der Jugendlichen und bei der Ent
wicklung der Patenschaftsarbeit mit zurückbleibenden Ju
gendlichen. Wir halten die Bildung solcher Arbeitsgruppen 
bei der FDJ-Leitung in Großbetrieben für nützlich, weil 
sie eine kontinuierliche rechtserzieherische Arbeit der FDJ 
sichern hilft.

Mehr als bisher sollten die Leitungen der FDJ-Grund
organisationen der Betriebe bei der Rechtserziehung und 
Rechtspropaganda auch die Sachkunde der Justitiare sowie 
der Mitglieder von Konfliktkommissionen und der Schöf
fen nutzen.

Durch die Einschätzung der Ergebnisse bei der rechts
erzieherischen Arbeit und das Zusammenführen vieler Er
kenntnisse zu kollektivem Wissen vermittelte die Rechts
konferenz wichtige Anregungen für die weitere Erhöhung 
der rechtserzieherischen Wirksamkeit der Leitungen und 
Grundorganisationen der FDJ. 1 2

1 vgl. hierzu Ch. Wehner, „Aufgaben der FDJ zur Erhöhung 
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Konferenzen vgl. U. Jung/I,. Reuter, NJ 1975 S. 351 f.


